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	Betreff:
Änderungsantrag zur VWT/0284/10: Haushaltskonsolidierungsmaßnahme- Maßnahme 8: Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B


	Beschlussvorschlag:
Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 430 v.H. auf 460 v.H. zum 01.01.2010, entsprechend der Maßnahme Nr.8 in der VWT/0284/10, wird gestrichen.

Demzufolge ist die VWT/0283/10 hinfällig.




Begründung:
Die sog. Sparvorschläge der Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung erschöpfen sich fast ausschließlich in dem Versuch durch Steuererhöhungen zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Anstatt echter Einsparungen in Form von verringerten Ausgaben werden die Bürger über Steuererhöhungen zur Haushaltssanierung herangezogen.

Vergleichszahlen der Verwaltung belegen, dass in anderen, vergleichbaren Städten der Grundsteuerhebesatz eher niedriger als in Saarbrücken ist. Hinzu kommt, dass in Zeiten einer sich ständig verringernden Einwohnerzahl Saarbrückens die Erhöhung der Grundsteuer das völlig falsche Signal wäre.

Eine höhere Grundsteuer würde insbesondere Familien mit Kindern abschrecken, in Saarbrücken ansässig zu werden. Sie würde nicht nur Grundeigentümer, sondern auch die Mieter treffen, da die Grundsteuer bei der Nebenkostenabrechnung voll umlagefähig ist. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist Haus- oder Wohnungseigentum eine wichtige Säule ihrer Altersversorgung und auch eine gewisse Sicherung gegenüber den zukünftig zu erwartenden höheren Inflationsraten. Deshalb muss Grundeigentum bezahlbar bleiben. Außerdem würden durch eine Grundsteuererhöhung auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, die über kein großes Finanzpolster verfügen, empfindlich getroffen.

Die Bürgerinnen und Bürger von Saarbrücken, die ohnehin im Vergleich zu Nachbarstädten deutlich höhere Abgaben zu leisten haben, dürfen nicht noch mehr belastet werden.
Daher beantragt die FDP die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zu streichen.
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Rüdiger Linsler
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